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Eine große Gefahr

Das Ferienland Schweiz muß zu seinem Landschaftsbild Sorge tragen.

Um den Charakter der Schweiz als

ausgesprochenes Ferienland zu

wahren, ist es unerläßlich, zwischen
Industrie- und Erholungszonen einen

klaren Trennungsstrich zu ziehen.
Darum kommt man nach Auffassung
von Dr. W. Kämpfen von der
Schweizerischen Verkehrszeutrale
nicht herum, wenn die Schweiz ihre
Rolle als Ferienland weiter spielen
will:
Ebenso wichtig wie die Erhaltung
und Erneuerung unserer
Basisindustrie scheint die Erhaltung des

Landsehaftsbildes zu sein. Unsere

eigene Bevölkerung braucht Freizeiträume,

das Reiseland
Erholungslandschaften. Die Kleinheit unseres
Landes galt bis jetzt als Werbetrumpf:
Wir waren in der Lage, auf knapp
41000 Quadratnietern, südliches

Mittelmcerklima, Zonen ewigen
Firnschnees, reizvolle
Seelandschaften, Wandergebicte, alte und
moderne Städte voll pulsierenden

Lebens anzubieten, mit Slogans wie

«Europe in a nutshell», «In 80Stunden

um ein Land», «Four countries
in one» usw. Die Überbauungswelle,

hervorgerufen durch Konjunktur-
iiberliitzung und Bevölkerungsiiber-
druck, kann diesem Kleinod zum
Verhängnis werden. - Schon müssen

wir Aktionen zur Rettung des Wassers

in die Wege leiten; der Bundesrat
legt einen Verfassungsartikel für
Xatur- und Ileimatschutz vor, der

Landhunger ist unersättlich, der

Boden die größte Mangelware des

Landes geworden, und dabei sucht
der moderne Tourist, wie selbst
amerikanische Zeitschriften belegen,
immer mehr weiträumige
Erholungslandschaften, in denen er zu sich

selbst zurückfindet. Die warnenden
Stimmen mehren sich, die um den

Ruf alter Erholungsorte, die zu

Rummelplätzen zu werden drohen,
bangen und die nach Schutzmaßnahmen

für unsere Erholungsland¬

schaft rufen. Landschaftsschutz ist
letztlich Menschenschutz.

Verkehrsgegenden, die dem Ruf «Die
Industrie aufs Land» folgen, müssen

sich entscheiden, ob sie Industriezentren

werden oder Ferienregionen
bleiben wollen. Hier geht die Rechnung

vom «Fünfer und dem Wcggii»
nicht auf. Der Feriengast, der dem

Industrierauch der Städte entflieht,
will keine halbindustriellen Ferienorte.

Mit dem Ruf nach Landschaftsschutz

geht auch der Wunsch nach

Erhaltung der uns verbliebenen
Kunstdenkmäler einher. Wenn sich

auch die SVZ nicht in politische
Tagesfragen mischt, wird sie bei der

Gefährdung schöner Stadtbildsilhouetten

und erhaltungswürdiger
Kunstdenkmäler immer als Warner und
Wahrer auftreten, unbekümmert um
jegliche politische Einflußnahme.

Landschaftswerbung ist nur möglich,
wenn uns noch stille, urtümliche und

unversehrte Gegenden verbleiben.

Der Wanderweg gehört dem Wanderer

Immer wieder hat sich der Wanderer zu

beklagen, daß Wanderwege von

undisziplinierten und rücksichtslosen
Motorfahrern mißbraucht werden. Es bedeutet

dies nicht nur eine Unanständigkeit

gegenüber jenen, die sich die Wanderwege

anzulegen und zu unterhalten zur
schönen Pflicht machen - in erster Linie

ist es die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege mit ihren

kantonalen Sektionen, die sich aus
Idealismus und ehrenamtlich dieser Aufgabe

unterzieht -, nicht nur auch zusätzliche

und im Grunde genommen sinnlose, zum

mindesten vermeidbare Mehrarbeit für
diese Organe, sondern es geht zuweilen

so weit, daß solche motorisierte Piraten

des Verkehrs dem touristischen Ruf und

damit dem Tourismus selbst von

Feriengebieten, die durch ihre Wanderwege

noch willkommene Reservate eines

beschaulichen Naturgenießens geblieben

sind, Schaden zufügen. Aus derartigen
unliebsamen Erfahrungen heraus hat vor
kurzem der Naturschutzverband des Kantons

Solothurn in einer Resolution der

Kantonsregierung vorgeschlagen, «in

Zusammenarbeit mit den Einwohner- und

Bürgergemeinden sowie Korporationen
und Privaten ein allgemeines Verbot des

Befahrens von Flur- und Wanderwegen

wie auch von Grundstücken mit

Motorfahrzeugen, ausgenommen zu wirtschaftlichen

Zwecken, in Aussicht zu nehmen».

Wer die unangenehmen Auswüchse solch

expansiven mototouristischen Gebarens

schon miterlebt hat, kann diesem Begehren

nur beistimmen und ihm für alle

Wandergebiete der Schweiz vollen Erfolg
wünschen.

Grosszügige Parkplatzbeschaffung

Beim Bahnhof Interlaken-Ost ist durch

die Verwaltung der Berner-Oberland-

Bahnen ein sehr großer Parkplatz für
unbeschränktes und unentgeltliches
Parkieren von Motorfahrzeugen eingerichtet

worden, Er befindet sich unmittelbar

an der Bahnstation ins Jungfraugebiet.
Für Carunternehmen und Automobilisten

mit Ziel Schynige Platte, Mürren und

ganz besonders für Ausflügler der

beliebten Rundfahrt über die Kleine Scheid-

egg-Jungfraujoch ist Interlaken-Ost der

richtige große Autoparkplatz.

^ In Mulien Im nnrgnulschon Subrental stellt wohl dnB lotzto
reinerhalteno, mit Stroh gedeckte Bauernhaus des

schweizerischen Mlttellandes. 1650 erbaut, steht es in Gefahr
zu verfallen. Bestrebungen zu seiner Rettung sind im Gang.
Photo Kirchgraber

La dernière ferme à toit do chaume du Plateau suisse se trouve
à Mulien, dans le Subrental, en Argovle. Elle date do 1650 et
menace ruine; des efforts sont cependant entrepris pour
sauvegarder cette belle demeure.

Questa casa colonica dal tetto dl paglia, a Muhen (Subrental
argovie80), rlsale al 1650, od è probabilmente Pultima, nel-
PAltipiano svizzero, che abbia mantenuto 11 suo aspotto
genulno. Oggl minaccla di rovinaro, porclo si sono compluti
opportunl pass! per salvarla.

In Muhen, in the Canton of Aargau, you can soo the only
fnrm house with an authentic thatched roof, still standing in
the Swiss lowlands. Built In 1650, It Is now In danger of
falling into complete disrepair. EfTorts ore being made to
save it.

Aus der Ansprache des Direktors der Schweizerischen
Verkehrszontralo anlilülich der 21.Mitgliederversammlung
vom 30.Mal 1061 im Borner Rathaus.

Kann das Strofidacfifiaus in Mulien
docfi gerettet werden?

th. Wohl als letztes rein erhaltenes Beispiel
eines als Holzständerbau errichteten Hochstud-
hauses mit Strohbedachung steht in Muhen, im
aargauischen Suhrental, ein seit einigen Jahren
dem Zerfall nahes Bauernhaus. Bund, Kanton und
Heimatschutz haben sich nun zusammengetan,
um dieses bauliche Erinnerungsstück zu retten.
Die für die vollständige Restauration notwendigen

90 000 Franken sind im wesentlichen beisammen.

Bedauerlicherweise hat es aber die
Ortsbürgergemeinde Muhen — wie bereit» gemeldet •—•

abgelehnt, einen jährlichen Unterhaltsbeitrag von
800 Franken an das Strohdachhaus zu leisten.
Dieser Beschluß konnte weitherum nicht verstanden

werden. Wie man nun vernimmt, haben sich
die drei Herausgeber der protestantischen
Zeitschrift >Von des Christen Freude und Freiheit«,
die Pfarrherren B. Beer, B. Sigg und B. Waser,
bereit erklärt, diesen jährlichen Beitrag von 800
Franken für die nächsten vier Jahre zu übernehmen,

wobei das Geld aus den gelegentlichen
Inserateneinnahmen der Zeitschrift zusammengespart

werden soll. Dieses vorbildliche Angebot der
drei' Pfarrherren verdient volle Anerkennung. Es
ist nun sehr zu hoffen, daß sowohl die
Ortsbürger wie auch der Besitzer des alten
Strohdachhauses sich nicht weiter beschämen lassen
und das Ihre zur Rettung des seltenen Baudenkmals

(des einzigen der Gemeinde!) beitragen.
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